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SEMINAR 
Beweissicherung nach Verkehrsunfällen durch Kfz-Sachverständige 
 
 

Außeneinsatz: Vorbereitung und Durchführung eines Ortstermins (Strafprozess, Zivilprozess), Ablauf des Vor-Ort-Einsatzes, 
notwendige Sicherheit am Unfallort. 
Kompetenzbereiche, Rechte und Pflichten: Kompetenzbereich des Sachverständigen und der weiteren Anwesenden an der 
Unfallstelle (Polizei, Rettungsdienste, Staatsanwaltschaft,...), Verantwortungsbereiche und Haftung des Sachverständigen, 
Dokumentationspflichten. 
Verkehrsraumgestaltung und Umweltbedingungen: Kenntnisse der Terminologie des Straßenbaus, Erkennen und Aufnehmen der 
unfallrelevanten Anteile der Gestaltung von Verkehrsanlagen, des Verkehrsraums und der Umweltbedingungen. 
Messtechnik: Verschiedene Verfahren zur Aufnahme einer Unfallstelle mit deren Vor- und Nachteilen, Messmittel und Messverfahren 
mit Toleranzbereichen, Umgang mit Messmitteln (Einsatz, Pflege, Kalibrierung, Eichung,...). 
Aufnahme von Spuren: Erkennen von Spuren, u. a. unter schwierigen Umfeldbedingungen (Dunkelheit, Regen, Schneefall,...), 
Trennen von Spuren im Zusammenhang zum Unfallhergang von Spuren ohne Relevanz, Markieren von Spuren, Aufnahme relevanter 
Gestaltungseinrichtungen des Verkehrsraums, relevanter Umweltbedingungen, Spuren an Fahrzeugen, Fahrzeugdaten. 
Besonderheiten bei der Unfallbeteiligung von Motorrädern, LKW, Sonderfahrzeugen, Aufnahme von Spuren im Umfeld. 
Fotografische Dokumentation: Fototechnische Erfassung von Unfallstelle, Fahrzeugen und Personen, richtige Wahl von Objektiven 
und Perspektiven bei der Fotografie. 
Weitere Gutachten vorbereitende Maßnahmen: Erstellung von Skizzen (z.B. RolleiMetric, PC-rect, etc., Fotogrammetrie, GPS, 
weitere Verfahren), Erstellung von Spuren- und Checklisten, Gutachtenvorbereitung, Vorbedingungen zur Erstellung von Gutachten. 
 
Die Beweissicherung nach Verkehrunfällen ist eine sinnvolle Erweiterung des Betätigungsfeldes für Kfz-
Sachverständige. Für Interessierte besteht die Möglichkeit zur Ablegung einer Zertifizierungsprüfung für Kfz-
Sachverständige im Bereich "Beweissicherung nach Verkehrsunfällen" durch die IQ-ZERT GmbH & Co. KG in Sankt 
Augustin (www.iq-zert.de). Anmeldungen zur Prüfung etc. richten Sie bitte direkt an den Prüfungsveranstalter IQ-Zert. 

 

Termin: Freitag, 12.03.2010        Beginn  09:00 Uhr  -  Ende ca. 18:00 Uhr 
Samstag, 13.03.2010     Beginn  09:00 Uhr  -  Ende ca. 17:00 Uhr 

 

Veranstaltungsort: 
 

IQ-Zert GmbH & Co. KG, Uhlandstr. 10, D – 53757 Sankt Augustin 
 

Referent: Dipl.-Ing. Alexander Wiek, ö.b.u.v. SV für Straßenverkehrsunfälle 
Seminargebühr: MAS-Mitglied (   )  € 390,00 (zzgl. ges. MwSt.) Nichtmitglied (   )  € 430,00 (zzgl. ges. MwSt.) 
 In der Seminargebühr sind Pausenerfrischung und Mittagessen enthalten. 
 

Seminarnummer: >2010 –12.+13.03.2010< 
 

Zimmerreservierung: Wir haben ein Zimmerkontingent „MAS“ im Hotel „Augustiner Hof“ in 53757 Sankt Augustin, Uhlandstr. 8 
(Tel.:02241-92880) für Sie eingerichtet. Sollten Sie ein Zimmer benötigen, bitten wir Sie rechtzeitig im 
Hotel direkt zu buchen. Die Übernachtungskosten sind im Hotel direkt zu bezahlen. 

 

Anmeldung: MAS-Seminarbüro,  Probststr. 22,  D - 73669 Lichtenwald 
Tel. 0049-(0)7153-945507,  Fax 0049-(0)7153-945503,  seminare@mas-ev.de 

 
 

Überweisung: 
 

 

Volksbank Plochingen  /  Kto-Nr. 744 152 011  /  BLZ 611 913 10 
IBAN: DE18 6119 1310 0744 1520 11     BIC-Code: GENODES1VBP     
Bitte unbedingt Namen des Teilnehmers, Anschrift und >Seminarnummer< deutlich angeben. 

 

Information: Anmeldeschluss ist der 05.03.10. Nach fristgerechter Anmeldung erhalten Sie die 
Anmeldebestätigung mit Rechnung. Die volle Teilnahmegebühr ist auch dann zu bezahlen, wenn die 
Teilnahme nicht schriftlich bis zum 05.03.10 storniert wird. Bei Rücktritt bis 05.03.10 (Datum des 
Poststempels) wird die Seminargebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 50,00 
zurückerstattet. Wird die Anmeldung nach diesem Termin storniert oder bei Nichtteilnahme trotz 
Anmeldung, ist keine Rückerstattung der Seminargebühr möglich, bzw. ist diese in voller Höhe fällig. 
Rechnungsstellung und Teilnahme sind auf die Anmeldung personenbezogen und nicht übertragbar!            

………………………….……………………………………………………………………………………………….……............................................................................................................................................. 

ANMELDUNG 
Zum MAS-Seminar Nr. >2010-12.+13.03.2010<  am 12.+13.03.2010 – Beweissicherung melde ich mich verbindlich 
an und überweise die Seminargebühr nach Erhalt der Rechnung fristgerecht auf das o.g. Seminarkonto. 
 
…....................................................................................................................................................... 
        Name  Vorname   Titel  Firma        Anschrift 

 
 
………………………     ……………………..      ………..……………….. 
        Telefonnummer                                 Faxnummer                                      e-mail - Adresse                         

      
 
……………………………………………………………………………. 

    eigenhändische Unterschrift 
 
 
 
……………………………………………………………………………. 

                     Datum 
 


